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I. Anlass und Aufgabenstellung 

1. Anlass 

Die Bundesstraße B 224 verläuft als überregionale Straße zwischen dem Bergi-
schen Land und dem Münsterland. Sie durchquert das Ruhrgebiet von Süden nach 
Norden und verbindet dabei verschiedene in Ost-West Richtung verlaufende Auto-
bahnen. Die aktuellen Verkehrsfrequenzen auf der B 224 resultieren aus den zu- 
und abfließenden Verkehrsströmen der überregionalen und regionalen Straßen 
sowie dem Binnenverkehr innerhalb und zwischen den einzelnen Kommunen. 
 
Auch im Bereich der Städte Bottrop und Gladbeck übernimmt die Bundesstraße 
B 224 derzeit die Funktion einer Nord-Süd-Verbindung, die im Süden an die A 42 
bzw. das Stadtgebiet Essen anbindet und im Norden in die A 52 übergeht. 
Der derzeitige Ausbauzustand der B 224 in diesem Abschnitt, der eine Vielzahl 
plangleicher Kreuzungen und Einmündungen aufweist, wird der Funktion als hoch-
belastetes Element des Bundesfernstraßennetzes nicht gerecht. Dementsprechend 
sieht der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zwischen A 42 und bestehender A 
52 den Neubau einer A 52 in den Abschnitten - AK Essen-Nord bis AK Essen / 
Gladbeck - sowie- AS Essen / Gladbeck bis AS Gelsenkirchen Buer / West - vor. 
Beide Abschnitte sind im vordringlichen Bedarf eingestuft. 
Zusammen mit dem ebenfalls im vordringlichen Bedarf enthaltenen südlich an-
schließenden Abschnitt auf Essener Stadtgebiet zwischen dem Autobahnkreuz Es-
sen-Nord und einem künftigen Autobahnkreuz Essen-Ost ergibt sich eine neue 
durchgehende Nord-Süd-Verbindung im zentralen Ruhrgebiet, die regionale und 
überregionale Verkehrsfunktionen übernehmen und das örtliche Straßennetz ent-
lasten soll. 
 
Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), § 3 Absatz 1 
Satz 1 handelt es sich beim Neubau der A 52 entsprechend der Liste in Anlage 1 
des Gesetzes um ein UVP-pflichtiges Vorhaben, woraus sich die Notwendigkeit ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt. Für die Abschnitte - AK Essen-Nord bis 
AK Essen / Gladbeck - sowie- AS Essen / Gladbeck bis AS Gelsenkirchen Buer / 
West - erfolgt die UVP in zwei inhaltlich und räumlich getrennten Untersuchungen, 
wobei sich deren räumliche Abgrenzung an der Abschnittsbildung im Bedarfsplan 
orientiert. 
 
Im Abschnitt zwischen AK Essen / Nord und AK Essen / Gladbeck ist der Aus-
bau der bestehenden B 224 zur A 52 vorgesehen, wobei der Trassenverlauf beibe-
halten, ein leistungsfähiger Knotenpunkt mit der A 2 hergestellt und die planglei-
chen Verknüpfungen mit dem örtlichen Straßennetz beseitigt werden sollen. Die 
Erarbeitung der entscheidungserheblichen Unterlagen gemäß § 6 UVPG für diesen 
südlichen Ausbauabschnitt erfolgt im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung (UVU). 
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Der nördlich anschließende Abschnitt zwischen AS Essen / Gladbeck und AS 
Gelsenkirchen Buer / West wird im Rahmen der vorliegenden Umweltverträg-
lichkeitsstudie (UVS) behandelt. Als UVS wird der fachplanerische Beitrag zur Li-
nienfindung beim Neubau einer Bundesfernstraße bezeichnet. 
 
Die Bezeichnung wurde gewählt, da neben verschiedenen Varianten in der beste-
henden Trasse der B 224 in diesem Abschnitt auch  eine Variante betrachtet wird, 
die zum Teil im Versatz über die A 2, zum Teil in einer neuen Linie durch den Frei-
raum zwischen den Städten Gladbeck und Gelsenkirchen verlaufend, den Straßen-
zug der B 224 verlässt.  
Das AK Gladbeck ist gemäß dem Bedarfsplan Bestandteil des südlich anschlie-
ßenden Abschnittes zum Neubau der A 52 (AK Essen - Nord bis AK Essen / Glad-
beck), wird jedoch, da sich bei den einzelnen Varianten unterschiedliche Lösungen 
ergeben, auch in der vorliegenden UVS für den Nordteil mit behandelt. 

2. Aufgabe der UVS 

Entsprechend dem UVP-Gesetz ist sicher zu stellen, �dass bei � Vorhaben zur 
wirksamen Umweltvorsorge � die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und um-
fassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden �� (UVPG § 1).  
Gemäß UVPG § 2 gilt � die Umweltverträglichkeitsprüfung ist als ein unselbststän-
diger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, die der Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben dienen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst die Ermitt-
lung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkun-
gen auf 
 

1. Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere und Pflan-
zen und die biologische Vielfalt, 

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
3. Kultur und sonstige Sachgüter sowie  
4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.� 

 
In diesem gesetzlichen Kontext hat die vorliegende UVS als ein Instrument der 
Umweltvorsorge die Aufgabe, bereits in einer frühen Planungsphase alle relevanten 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt in Form von Belastungen wie auch 
Entlastungen vorausschauend zu untersuchen und die möglichen Folgen für 
Mensch und Umwelt abschätzbar zu machen. 
Sie dient damit der Vorbereitung der Entscheidung über die im weiteren Verlauf der 
Planung zu verfolgende Lösung sowie der Aufbereitung der Umweltbelange für eine 
spätere Abwägung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens bzw. der Um-
weltverträglichkeitsprüfung. 
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3. Methodisches Vorgehen 

Die Beurteilung der Aus- und Einwirkungen eines Vorhabens im Rahmen der UVP 
erfordert mehr als die Untersuchung der direkten Wirkungen. Insofern muss auch 
die vorliegende UVS als Vorsorgeinstrument eines ressourcenbezogenen Umwelt-
schutzes die Nebenwirkungen einbeziehen, die oft erst als Langzeitfolgen erkenn-
bar werden. 
Die Komplexität der betrachteten ökologischen Systeme und ihrer Wechselwirkun-
gen erfordert, dass die Analyse und Bewertung alle wesentlichen Aspekte sektora-
ler Umweltauswirkungen einschließlich ihrer Wechselwirkungen einbezieht. Des-
halb wird die Methode einer systembezogenen Wirkungsanalyse angewandt, die al-
le Umweltfaktoren in einen projektspezifischen Wirkungszusammenhang stellt und 
systematisch und nachvollziehbar untersucht. 
 
Die Methodik folgt ansonsten den gängigen Vorgaben und Regelwerken, wie 
- den Hinweisen zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschafts-
 pflege beim Bundesfernstraßenbau (HNL-S 99, BMVBW 1999), 
- dem Merkblatt zur Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßenplanung (MUVS 
 2001, FGSV), 
- dem Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen 
 der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (HVA 
 F-StB, BMVBW, letzte Fortschreibung 2004), 
- den Hinweisen zu § 6 UVPG (BMVBW 1998) und 
- den Musterkarten UVS (BMVBW 1995). 
 
 
Die Bearbeitung gliedert sich in die  Raumanalyse und die Wirkungsprognose bzw. 
den Variantenvergleich, wobei diese beiden Phasen folgende Bearbeitungsschritte 
beinhalten: 
 
Raumanalyse 
- Ermitteln, Beschreiben und fachliches Bewerten der Schutzgüter des UVPG  

und der jeweiligen Wechselwirkungen 
- Ermitteln und Darstellen von Bereichen mit unterschiedlicher Konfliktdichte und 
 von besonderen Konfliktschwerpunkten, Herausarbeiten von möglichen relativ 
 konfliktarmen Bereichen 
- Mitwirken beim Entwickeln von Varianten 
 
Wirkungsprognose und Variantenvergleich 
- Ermitteln und Beschreiben der Wirkungen / Wirkfaktoren des Vorhabens 
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten der Umweltauswirkungen 
-  Entwickeln von Empfehlungen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
 trächtigungen, Beurteilung der naturschutzrechtlichen Ausgleichbarkeit 
- Durchführen des abschließenden Variantenvergleiches und Reihung der Vari- 

anten aus umweltfachlicher Sicht. 
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Die vorgenannten Untersuchungsinhalte (entsprechend MUVS 2001) sind vorran-
gig auf die Linienfindung bei Neubauvorhaben zugeschnitten. Bei vorliegendem 
Projekt ist der Neubau der A 52 mit Alternativen in der bestehenden Linie der B 224 
vorgesehen. Zudem wird eine Versatzvariante in der �Heege� untersucht. Im Mittel-
punkt der Bearbeitung steht der systematische Vergleich technischer Lösungen, 
unterschiedlicher Formen der Knotenpunkte und der Folgemaßnahmen im örtlichen 
Straßennetz, die im Vergleich zum Prognose-Null-Falls zu bewerten sind. Die Un-
tersuchungsinhalte sind dementsprechend auf das Vorhaben angepasst. 
 
Die Bestandsaufnahme für die einzelnen UVPG-Schutzgüter wird problemorien-
tiert vorgenommen; Schwerpunkte werden auf die besonderen Standorteigenschaf-
ten (z.B. wertvolle Biotope, Erholungsbereiche) und auf jene Sachbereiche gelegt, 
für die von dem geplanten Vorhaben umweltrelevante Wirkungen zu erwarten sind. 
Im Rahmen der Beschreibung des Ist-Zustandes werden auch die für das jeweilige 
Schutzgut relevanten Vorbelastungen (Altlastenverdachtsflächen, Immissionen 
etc.) berücksichtigt. Die für den Raum typischen Wechselbeziehungen werden bei 
den jeweils betroffenen Schutzgütern beschrieben. Die Bewertung der einzelnen 
Schutzgüter erfolgt anhand einer 4-stufigen ordinalen Skala (sehr hoch, hoch, mit-
tel, gering), die sich an den örtlichen Gegebenheiten orientiert und keine standardi-
sierten Wertmaßstäbe ansetzt, die dem spezifischen Raum nicht gerecht werden 
könnten. 
Die Zielaussagen der Landes- und Regionalplanung sowie der kommunalen Pla-
nung sind textlich kurz zusammengefasst. Eine generelle kartographische Darstel-
lung der Planungsvorgaben erfolgt nicht. Vielmehr werden die planungsrelevanten 
Aussagen als nachrichtliche Übernahmen in die Karten der jeweils betroffenen 
Schutzgüter mit aufgenommen. 
 
Die Untersuchung und Darstellung erfolgt im Maßstab 1 : 5.000. Die Grundlagenin-
formationen wurden auf der Basis bereits vorliegender Daten in den Jahren 2002 
bis 2005 erfasst und während der Bearbeitung immer wieder fortgeschrieben. Dies 
gilt auch für die im Gelände vorgenommenen Kartierungen. Aktualisierungen und 
Ergänzungen zur Bestandssituation aufgrund in der Örtlichkeit festgestellter Verän-
derungen mit den entsprechenden Veränderungen der Bewertung einzelner Flä-
chen erfolgten bis in die Endphase der Bearbeitung der vorliegenden Untersuchung 
in 2006. 

4. Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Grundlage für die Abgrenzung des Untersuchungsraumes (UR) sind die zu erwar-
tenden umwelterheblichen Auswirkungen des Vorhabens und ihre Reichweite. Als 
Abgrenzungskriterien in den Vordergrund treten innerhalb der UVS vor allem die 
Schutzgüter Mensch, Landschafts- und Ortsbild, während die sonst üblichen Krite-
rien naturräumlicher Art von untergeordneter Bedeutung sind.  
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Dies führt dazu, dass der UR für die Varianten im Verlauf der B 224 auf das nähere 
Umfeld beschränkt werden kann. Der UR umfasst einen Korridor von je 100 m bei-
derseits des heutigen Trassenverlaufes mit Aufweitungen an den geplanten An-
schlussstellen.  
 
Für die Versatzvariante entspricht der UR entlang der A 2 auch einem in der Sum-
me gut 200 m breiten Korridor. Im Bereich der �Heege� wird der UR bis zu den an-
grenzenden Siedlungsrändern von Butendorf und Schaffrath aufgeweitet. 
Der UR wurde so abgegrenzt, dass die umwelterheblichen Auswirkungen, vor allem 
auch betrieblicher Art (Be- und Entlastungen) die durch das Vorhaben ausgelöst 
werden, erfasst und beurteilt werden können.  
 
Abgegrenzt wurde, zum Teil unter Berücksichtigung örtlicher Nutzungsgrenzen, ei-
ne Fläche von ca. 512 ha. 
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II. Raumanalyse 

1. Allgemeine Charakterisierung des Untersuchungs-  
raumes 

1.1 Nutzungsstruktur 

Der UR beginnt im Süden in Höhe der die B 224 kreuzenden Straße Kösheide auf 
Gladbecker Stadtgebiet (Kreis Recklinghausen; Regierungsbezirk Münster) und 
endet nördlich der Anschlussstelle Gelsenkirchen Buer / West auf Gelsenkirchener 
Stadtgebiet (Regierungsbezirk Münster). Er umfasst Auswirkungskorridore entlang 
der B 224 und der A 2 sowie große Teile des Freiraums �Heege� zwischen den 
Städten Gladbeck und Gelsenkirchen. 

Abb. 1: Abgrenzung des Untersuchungsraumes  
 
Der UR beinhaltet eine Vielzahl von kleinräumig wechselnden Nutzungen. Neben 
unterschiedlich strukturierten Wohnsiedlungsflächen, Misch- und Gewerbeflächen, 
den Halden als weithin wahrnehmbaren Spuren des Steinkohlebergbaus und der 
Schwerindustrie, finden sich auch noch durch Landwirtschaft beeinflusste sowie 
waldgeprägte Nutzungstypen. Dieses Gefüge ist für viele Städte am Rand des Bal-
lungsgroßraums Ruhrgebiet typisch. Durch die spezifischen Nutzungen sind die ur-
sprünglichen abiotischen und biotischen Standortfaktoren entscheidend verändert 
worden. 
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Südlich der A 2 liegen auf der Ostseite der B 224 die Halde Brauck und der Gewer-
bepark Brauck, auf der Westseite die landwirtschaftlichen Flächen des Pelkumer 
Feldes.  
Nördlich der A 2 erstreckt sich westlich der B 224 bis in Höhe der Schützenstraße 
das Freizeitgebiet Wittringer Waldpark mit Wasserschloss (außerhalb des UR), 
Waldflächen, Stadion, Freibad und weiteren Freizeitangeboten. Die Gladbecker 
Mitte schließt sich mit Wohn- und Mischgebieten an. Der Untersuchungskorridor 
entlang der B 224 tangiert hier den Ortskern von Gladbeck.  
Östlich der B 224 liegt der Stadtteil Butendorf. Hier grenzen überwiegend Bauge-
biete im Wechsel mit kleineren Restfreiflächen an die Bundesstraße. Einen präg-
nanten Schwerpunkt bilden die �Bergehalden Gladbeck�. An den nördlichen Sied-
lungsrand schließen beidseitig der Trasse überwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Flächen an. In diesem Bereich geht die B 224 in die heute schon bestehende A 52 
über. 
 
Östlich der Anschlussstelle Essen / Gladbeck, durch welche die B 224 und die A 2 
verbunden sind, verläuft die Trasse der A 2 in hoher Dammlage durch den Stadtteil 
Butendorf; bis zum östlichen Siedlungsrand von Gladbeck dominieren beidseitig 
zum Teil direkt bis an die Trasse reichende Wohngebiete. 
Der Bereich �Heege� ist Teil des Freiraumes zwischen Gladbeck und Gelsenkir-
chen. Landwirtschaftliche Nutzung überwiegt, größere Gehölzstrukturen entlang 
von Gräben und Fließgewässern prägen den Raum. Südlich der Anschlussstelle 
Gelsenkirchen Buer / West liegt die Fachhochschule Gelsenkirchen. Mit der östli-
chen Untersuchungsraumgrenze beginnen die Siedlungsflächen von Buer und 
Schaffrath. 
 
Eine detaillierte Darstellung der Nutzungssituation erfolgt in der Karte 1 - Realnut-
zung und Biotoptypen. 

1.2 Siedlungsentwicklung 

Die Uraufnahme des Raumes1 von 1842 zeigt Gladbeck und Buer noch als Dörfer, 
in deren Umgebung neben Streusiedlungen, vereinzelten Burgen und Schlössern, 
die Land- und Forstwirtschaft das Bild bestimmen. Mit dem Beginn des Steinkoh-
lenbergbaus setzt eine rasante Entwicklung ein. Abgesehen von den ersten Begra-
digungen der Emscher und ihrer Nebenflüsse und dem Bau des Eisenbahnnetzes, 
finden sich auf der Karte von 18922 die ersten Zechenstandorte. Innerhalb des Un-
tersuchungsraumes sind dies die Zeche Graf Moltke und die Zeche Hugo. 1928 
wird Buer mit Horst und Gelsenkirchen zu Gelsenkirchen Buer. Die fortgeführte 
Kartenaufnahme (1938) des Raumes stellt das Ergebnis der Industrialisierung dar. 
Die Halden, als �Wahrzeichen� des Bergbaus, sind schon an ihrem heutigen 
Standort, wenngleich noch nicht in ihrer heutigen Dimension im UR erkennbar.  

                                                      
1  Landesvermessung Nordrhein-Westfalen. 1984: Uraufnahme Blatt 4407 und 4008. 1:25.000 
2  1892: Königlich Preußische Landes-Aufnahme. Neuaufnahme Blatt 4407 und 4008. 1:25.000 
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Neben der Siedlungszunahme und der Kanalisierung von Fließgewässern im heuti-
gen Verlauf, ist eine zunehmende Dichte der Verkehrsnetze (Straße und Schiene) 
zu beobachten. Dazu trägt auch die Autobahn A 2, Baubeginn 1934, bei. Der An-
schluss an das großräumige Verkehrsnetz (Autobahnen) ist bereits gegeben. Auch 
die B 224 verläuft in ihrer heutigen Trasse; allerdings mündet sie südlich des Glad-
becker Stadtzentrums in die Schützenstraße ein. In späteren Kartendarstellungen 
(1979) ist die B 224 auch südlich von Gladbeck in ihrem heutigen Verlauf darge-
stellt. Die Durchstreckung in heutiger Form erfolgte in mehreren Abschnitten; 1950 
ist der Straßenverlauf bis zur Goethestraße, 1966 bis zum Erlengrund bekannt3. 
Die B 224 mündet auf Gelsenkirchener Stadtgebiet in die A 52 in Richtung Norden. 
Die Fachhochschule Gelsenkirchen wird 1992 am heutigen Standort errichtet. 

1.2 Geologie / Naturräumliche Gliederung /   
Potentielle natürliche Vegetation 

GEOLOGIE4 
Der geologische Untergrund eines Raumes ist das Fundament für die lokale Aus-
prägung von Böden und Gewässern, in geringerem Umfang auch des Mesoklimas. 
Die Kenntnis der geologischen Verhältnisse kann daher wesentliche Hinweise zum 
Verständnis des abiotischen wie des biotischen Zustandes eines Raumes liefern. 
Charakteristisch für den UR ist das flözführende Oberkarbon, das in der gesamten 
Region ausgebildet ist und zu großen Teilen abgebaut wurde. 1971 wurde die Ze-
che Graf Moltke und 2000 die Zeche Hugo stillgelegt. Das Oberkarbon tritt im UR 
zwar nicht zutage, allerdings sind Anschüttungen mit Bergematerial hier Zeugen 
des Steinkohlebergbaus. Innerhalb des UR sind dies die Bergehalden Gladbeck. 
Im UR überlagern überwiegend jüngere pleistozäne Deckschichten - zu einem gro-
ßen Teil die Grundmoräne, aber auch Flugsand, Nieder- und Mittelterrasse - das 
Oberkarbon. Zudem treten aus der Oberkreide von Süden her Teilflächen mit Em-
schermergel, von Norden mit Recklinghauser Sandmergel an die Oberfläche. In 
den Bereichen des Nattbaches finden sich als Ablagerungen darüber hinaus auch 
holozäne Deckschichten. 
 
 
RELIEF 
Das Gelände steigt nach Norden, vom Emschertal zum Buerschen Höhenrücken 
hin an. Entlang der A 2, liegen die Höhen zwischen 40 m.ü.N.N. im Westen und 
50 m.ü.N.N. im Osten. Im Bereich der Anschlussstelle Gelsenkirchen Buer / West 
liegen die Höhen um 80 m.ü.N.N.. 
Das Gelände im Bereich des Stadions liegt bei 47 m.ü.N.N.. Die Abraumhalde 
�Brauck� liegt gut 30 m über dem Geländeniveau bei ca. 80 m.ü.N.N..  

                                                      
3  Planungsbüro Richter-Richard im Auftrag der Stadt Gladbeck. 1992: Machbarkeitsstudie zur Füh-

rung der B 224 (A52) im Stadtgebiet Gladbeck. Ergebnisbericht. Aachen 
4  Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen. 1980: Geologische Karte von NW 1:100.000 Erläu-

terungen zu Blatt C 4706 Düsseldorf-Essen. Krefeld 
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Neben den Anschüttungen zerschneiden mehrere Meter tiefe Einschnitte diverser 
Verkehrstrassen das Gelände. 
 
 
NATURR˜UMLICHE GLIEDERUNG 
Nach der naturräumlichen Gliederung5 ist der UR der Einheit 543 Emscherland zu-
zuordnen. Folgende Untereinheiten werden tangiert: 
 

Einheit Untereinheit 

543.0 Vestischer Höhenrücken 543.01  Buerscher Höhenrücken 

543.2 Emschertal 543.21  Nördliche Emscher Randplatte  

Tab. 1: Naturräumliche Gliederung 
 
Vom Emschertal aus steigt das Gelände in den unbebauten Bereichen sichtbar 
nach Norden zum Buerschen Höhenrücken hin an. Die unterschiedlichen Einheiten, 
Höhenrücken und Niederung, lassen sich allerdings im freien Gelände nicht mehr 
nachvollziehen. Anthropogene Beeinflussungen, Bebauung, Überformungen, An-
schüttung sowie Einschnitte in das ürsprüngliche Geländeniveaus haben die natur-
räumliche Gliederung verändert. 
 
 
POTENTIELLE NATÜRLICHE VEGETATION 
Die potentielle natürliche Vegetation, das heißt die Vegetation, die sich nach Aus-
bleiben jeglicher menschlicher Nutzung am Standort einstellen würde, stellt ein 
konstruiertes Bild der Vegetationsentwicklung dar. Mit Hilfe der potentiellen natürli-
chen Vegetation ergeben sich wichtige Hinweise auf die Natürlichkeit der vorhan-
denen Pflanzenbestände. Darüber hinaus lassen sich Rückschlüsse auf die Er-
satzgesellschaften der Wälder ableiten, und es ergeben sich Hinweise auf boden-
ständige Arten für Pflanzmaßnahmen auf relativ unbeeinflussten Böden. 
 
[1] Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald im Wechsel mit Eichen-Buchenwald: Dieser Gesell-
schaftskomplex des artenarmen Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwaldes mit dem feuchten, selte-
ner mit dem trockenen Eichen-Buchenwald findet laut Planungsatlas6 seinen Verbreitungsschwerpunkt 
in der Westfälischen Bucht. Im überwiegenden Teil des UR würde dieser Komplex potentiell vorkom-
men. Bestehende Waldflächen in diesen Bereichen stocken zum Teil nicht auf natürlichem Substrat, 
sondern auf Anschüttungen (Bergehalden Gladbeck). Übereinstimmungen zu p.n.V. finden sich daher 
lediglich im Bereich des Waldparks Hülser Heide, der nach Planungsatlas dieser Einheit sowie dem 
Trockenen Eichen-Buchenwald angehört. 
 
[2] Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald: In reiner Ausprägung ist potentiell auch 
der artenarme Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald zu finden. Er stockt überwiegend auf Pseu-
dogley-, in den Niederungen auch auf Gley-Standorten. Hauptbaumarten dieser Einheit sind die Stielei-
che, die Hainbuche und die Buche. Im UR gehören Teile des Wittringer Waldparks dieser Einheit an. 
 

                                                      
5  Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung. 1977: Naturräumliche Gliederung 

Deutschland - Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 95/96 Kleve/Wesel 1:200.000. Bonn-Bad 
Godesberg 

6  Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. 1968: Deutscher Planungsatlas Band I Nordrhein-
Westfalen Lieferung 3 Vegetation (Potentielle natürliche Vegetation). Bonn-Bad Godesberg 
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[3] Trockener Eichen-Buchenwald: Der trockene Eichen-Buchenwald herrscht potentiell auf den Pod-
sol-Braunerden und den Podsolen vor. Neben der namengebenden Buche gehört die Traubeneiche, 
auf stärker podsolierten Sandböden die Stieleiche zu den Hauptbaumarten. Im UR tangiert die Hülser 
Heide diese Einheit. 
 

Bodenständige Bäume und Sträucher für Pflanzungen in der offenen Landschaft 
Einheit 

Bäume Sträucher 

1 
Stieleiche, Espe, Salweide, Moorbirke, 
Hainbuche, Vogelbeere 

Faulbaum, Hasel, Weißdorn, Hundsrose 

2 
Stieleiche, Hainbuche, Espe, Salweide, 
Moorbirke,  Vogelbeere 

Hasel, Weißdorn, Hundsrose, Wasser-
Schneeball, Grauweide, Faulbaum 

3 
Stieleiche, Traubeneiche, Sandbirke, Vo-
gelbeere 

Espe, Faulbaum, Salweide 

Tab. 2: Bodenständige Bäume und Sträucher für Pflanzungen in der offenen 
Landschaft (nach Planungsatlas) 

1.3 Planungsbindungen 

Landes- und Regionalplanung 

LANDESENTWICKLUNGSPLAN (LEP)7 
Im LEP Teil A wird der UR in seiner siedlungsräumlichen Grundstruktur als Bal-
lungskern dargestellt. Eine großräumige Entwicklungsachse verbindet hier die O-
berzentren Düsseldorf, Essen und Münster miteinander. Die B 224 ist ein Teil die-
ser Achse. Die Städte Gladbeck und Gelsenkirchen sind als Mittelzentren darge-
stellt. 
Die Darstellung der Freiräume entspricht überwiegend dem heutigen Bestand. Als 
Waldflächen sind der Wittringer Waldpark und die Hülser Heide enthalten. 
 
 
GEBIETSENTWICKLUNGSPLAN (GEP) 
Der Gebietsentwicklungsplan Münster Teilabschnitt �Emscher-Lippe�8 stellt im we-
sentlichen den Bestand dar. Die B 224 / A 52 sowie die A 2 sind als Straße für den 
vorwiegenden großräumigen Verkehr abgebildet. Die B 224 ist als Bedarfsplan-
maßnahme markiert. Die bebauten Flächen im UR sind als �Allgemeine Siedlungs-
bereiche�, die Flächen der Fachhochschule Gelsenkirchen mit dem Zusatz 
�Zweckgebundene Nutzung Hochschule� dargestellt. 
Der Wittringer Waldpark ist als Waldbereich und als regionaler Grünzug abgebildet. 
Die �Heege� - allgemeiner Freiraum und Agrarbereich - sowie die Hülser Heide - 
Waldbereich - sind als regionaler Grünzug und als Freiräume zum Schutz der 
Landschaft und zur landschaftsorientierten Erholung ausgewiesen. Das Ruderalge-
biet Bloomsfeld ist als Bereich für den Schutz der Natur bezeichnet. 

                                                      
7  Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. 1995: 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen Teil A und B. Düsseldorf 
8 Der Regierungspräsident Münster. 2003: Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Münster. 

1:50.000. Teilabschnitt �Emscher-Lippe�. Münster 
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Kommunale Planungen 

FL˜CHENNUTZUNGSPL˜NE 
 

Stadt Gladbeck (Kreis Recklinghausen)9: Der heutige Verlauf der B 224 ist als in 
Aussicht genommene Autobahn markiert. Nach der Anschlussstelle der A 2 Essen 
/ Gladbeck liegen, der B 224 nach Norden folgend, auf der östlichen Seite Wohn-
bau- und Grünflächen (Kleingartenanlage, Parkplatz). Westlich der Trasse ist der 
Wittringer Waldpark (Grün-, Waldfläche) als Landschaftsschutzgebiet beschrieben. 
Der verbaute Wittringer Mühlenbach sowie der Unterlauf des Nattbaches sind als 
Fläche für den ökologischen Gewässerschutz abgebildet. 
Im weiteren Verlauf werden beidseitig der B 224 Wohnbauflächen und daran an-
schließend gemischte Bauflächen dargestellt. Die südlich des Stadtkerns liegenden 
Bergehalden sind als Waldflächen markiert, zudem stehen sie unter Landschafts-
schutz. Im Übergang zur Stadtgrenze Gelsenkirchen liegen Grünflächen und Flä-
chen für die Landwirtschaft. Die Grünfläche �Ruderalgebiet Bloomsfeld� ist als in 
Aussicht genommenes Naturschutzgebiet dargestellt, die angrenzende Kleingar-
tenanlage als Landschaftsschutzgebiet. 
Entlang der A 2 findet sich im UR überwiegend Wohnbaufläche, im Bereich der L 
615 auch Gemischte Baufläche. Das Wäldchen zwischen A 2 und Nattbach ist als 
Waldfläche und zudem als Parkanlage und Spielplatz abgebildet. Westlich des 
�Wäldchens� sind Waldstreifen mit dem Zusatz Flächen für Ersatzmaßnahmen 
dargestellt. Der Nattbach ist bis zum Pumpwerk Gladbeck Nattbach als Fläche für 
den ökologischen Gewässerschutz markiert. 
Im Übergang von Wohnbauflächen und Gemeinbedarfsflächen zu Flächen für die 
Landwirtschaft finden sich größere Grünflächen, überwiegend Kleingartenanlagen. 
Die Grünflächen und die Flächen für die Landwirtschaft sind im FNP als Land-
schaftsschutzgebiet dargestellt. Nördlich des naturnahen Verlaufes des Nattbachs - 
dieser Abschnitt ist als Naturschutzgebiet in Aussicht genommen - besteht das 
Landschaftsschutzgebiet nur bis zur Umsetzung der Bauleitplanung. Ein rechtskräf-
tiger Bebauungsplan, der im Anschluss an den bestehenden Siedlungsrand Flä-
chen für ökologisches Bauen und Waldflächen als Fläche für Ersatzmaßnahme 
festsetzt, liegt hier bereits vor. 
Die als Planung dargestellten Naturschutzgebiete (s.u.) haben mittlerweile Rechts-
kraft erlangt. 
 
Stadt Gelsenkirchen10: Die A 52, A 2, B 224, B 226 und die bestehende Umfah-
rung Schaffrath mit der geplanten Verlängerung über Stegemannsweg und Claes-
delle nach Norden sind als überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen darge-
stellt. 
Weite Teile des Untersuchungsraumes auf Gelsenkirchener Stadtgebiet sind als 
Flächen für die Landwirtschaft, die Hülser Heide und kleinere Flächen in unmittel-
barer Nähe als Waldflächen markiert.  

                                                      
9 Stadt Gladbeck. 1998: Flächennutzungsplan der Stadt Gladbeck 1:10.000. Gladbeck 
10 Stadt Gelsenkirchen. 2002: Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen. 1:10.000. Gelsenkir-

chen 
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Die land- und forstwirtschaftlichen Flächen sind fast vollständig als Landschafts-
schutzgebiete dargestellt. Teilbereiche darin als mögliche Kompensationsräume 
ausgegrenzt. 
Der Bereich der Fachhochschule ist als Sondergebiet mit Zweckbestimmung Fach-
hochschule, die nördlich angrenzende Berufsschule als Gemeinbedarfsfläche / 
Schule markiert. Nach Osten grenzt Wohnbaufläche an. 
Der Stadtteil Schaffrath ist als Wohnbaufläche mit Flächen für Gemeinbedarf 
(Schulen) dargestellt. An der Grenze zur landwirtschaftlichen Fläche finden sich 
zwei Grünflächen (Sportplatz, Kleingarten). 
 
 
LANDSCHAFTSPL˜NE (Die Schutzgebietsausweisungen sind nachfolgend unter 
Kapitel 1.4 und in der Karte 2 Lebensräume Flora und Fauna explizit aufgeführt) 
 
Stadt Gladbeck (Kreis Recklinghausen)11: Die innerhalb des UR der UVS gele-
genen Außenbereichsflächen, sind in der Entwicklungskarte mit der Zielsetzung 
�Erhaltung� dargestellt. Der Bereich nördlich des Oberlaufes des Nattbaches ist mit 
dem Zusatz �Erhalt bis zur Realisierung der Bauleitplanung� gekennzeichnet. 
Die Naturschutzgebiete, im Flächennutzungsplan als in Aussicht genommen dar-
gestellt, besitzen mittlerweile Rechtskraft. Die Abgrenzungen der Landschafts-
schutzgebiete weichen von der Darstellung im Flächennutzungsplan ab. Allen 
nachfolgenden kartografischen Darstellung in den Karten 2, 6 und 7 ist der Land-
schaftsplan zugrunde gelegt. 
 
Stadt Gelsenkirchen12: Die Flächen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
Gelsenkirchen sind in der Entwicklungskarte innerhalb des Untersuchungsraumes 
der UVS mit der Festsetzung �Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder 
sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten 
Landschaft� gekennzeichnet. Ausgenommen sind drei kleinere, heute landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, die entsprechend der Bauleitplanung zu Grünflächen 
umgewandelt werden sollen. 
 

                                                      
11  Kreis Recklinghausen. 2001: Landschaftsplan Nr. 4 �Gladbeck� des Kreises Recklinghausen 

1:20.000 Einzelabgrenzungen im Text 1:10.000. Recklinghausen 
12 Stadt Gelsenkirchen. 1999: Landschaftsplan 1:10.000. Gelsenkirchen 
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INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG (IBA) 
EMSCHER PARK - GRÜNZUG C 
Im Rahmen der IBA Emscherpark sind im UR für den Grünzug C Konzepte entwi-
ckelt sowie eine Reihe konkreter Projekte geplant worden, die heute bereits zu ei-
nem großen Teil umgesetzt sind: 
Regionaler Grünzug C (Rahmenplanung) 
� Nutzungskonzept 
� Erschließungskonzept 
� Biotopverbund 
Einzelprojekte im Rahmen der IBA 
� Naturnahe Gestaltung der Boye und ihrer Zuflüsse [Ein Projekt der Städte Bott-

rop, Essen, Gladbeck und der Emschergenossenschaft (innerhalb des Untersu-
chungsraumes findet die Vorplanung / Planfeststellung statt)] 

� Gewerbepark Brauck (Gladbeck) 
 
 
MASTERPLAN EMSCHER LANDSCHAFTSPARK 201013 
Der UR zählt zur Kulisse des Grünzugs C des Emscher Landschaftsparks. Der 
Grünzug ist über die Darstellungen des GEP formell gesichert (s.o.). Der Master-
plan hat den Auftrag, die Konturen des Emscher Landschaftsparks zu bestimmen 
und eine tragfähige Plattform für die künftige regionale Parkentwicklung zu formu-
lieren. 
 
Die Erarbeitung des Masterplans Emscher Landschaftspark ist erfolgt. Mit dem 
Masterplan legt das Ruhrgebiet eine langfristige Entwicklungsstrategie vor. Zur Zeit 
wird auf politischer Ebene das Verfahren und die Strukturen der Umsetzung des 
Planes verhandelt. 
 
Die heute bestehenden Freiräume im UR sind Grundfläche des projektierten Em-
scher Landschaftspark. Im UR ist eine regionale Grünverbindung von Süd nach 
Nord durch die �Heege� geplant. 
Laufende und zukünftige Projekte im Emscherlandschaftspark 
� Umbau des Boyesystem [48] 
� Grüner Ring Gladbeck / Gelsenkirchen[72] 
� Wittringer Waldpark [73] 
 
In der UVS sind Planungen im Hinblick auf die künftige Entwicklung eines Raumes 
zu berücksichtigen, sofern sie planungsrechtlich abgesichert sind und damit ein 
ausreichend konkreter Hintergrund besteht. 
 
 

                                                      
13  Projekt Ruhr GmbH. 2004:Masterplan Emscher Landschaftspark 20010 - Entwurf. Essen 
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1.4 Schutzausweisungen 

Neben noch erhaltenen Teilen der historischen Kulturlandschaft (Landwirtschaft / 
Wald) sind im UR eine Reihe von Sekundärstandorten (Bergehalden Gladbeck, 
Ruderalgebiet Bloomsfeld) zu finden, die Bedeutung für den Natur- und Land-
schaftsschutz haben. Schutzausweisungen liegen für folgende Bereiche und Objek-
te vor: 
 
Gladbeck: 

� Landschaftsschutzgebiet (L6) �Grünzug Ost�; darin das Naturschutzge-
biet (N5) Bloomsfeld  

� Landschaftsschutzgebiet (L7) Wittringer Wald  
� Landschaftsschutzgebiet (L8) �Bohmertstraße - Steinstraße� (Bergehal-

den Gladbeck und südlich anschließende Kleingartenanlage) 
� Landschaftsschutzgebiet (L9) Pelkumer Feld; darin Ellinghorster Halde 

(N8) und Rheinbaben (N9) als Naturschutzgebiete  
� Landschaftsschutzgebiet (L10) Brauck 
� Naturschutzgebiet (N6) Nattbach nördlich angrenzend das 
� Landschaftsschutzgebiet (L7) bis zur Realisierung der Bauleitplanung 
� geschützter Landschaftsbestandteil (LB22) Graben südl. Heierkamp 
� geschützter Landschaftsbestandteil (LB24) Baumreihe Feldgehölz Di-

ckerot 
 
Gelsenkirchen: 

� Landschaftsschutzgebiet (L1) Hülser Heide / Schaffrath / Rungenberg 
� Landschaftsschutzgebiet (L2) Bauer Becks 
� Naturdenkmal (ND1) Findling 
� Naturdenkmal (ND2) Gehölzgruppe Stechpalme 
� Geschützter Landschaftsbestandteil (LB) Allgemeine Festsetzung von 

Bäumen als geschützte Landschaftsbestandteile 
 
Gebiete zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume, FFH-Gebiete und Europäi-
sche Vogelschutzgebiete sind im UR nicht vorhanden. 
Sämtliche, im UR liegenden Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschafts-
schutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile) sind in der Karte 2 - Lebens-
räume, Flora und Fauna dargestellt. 
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2. Ermitteln, Beschreiben und Beurteilen der Umwelt und 
ihrer Bestandteile (Schutzgüter gemäß § 2 UVPG) 

2.1 Allgemeine Einleitung 

Im Stadtrand- bzw. Übergangsbereich der Städte Gladbeck und Gelsenkirchen tritt 
eine Vielzahl von kleinräumig wechselnden Nutzungen auf. Neben unterschiedlich 
strukturierten Wohnsiedlungsflächen, Industrie- und Gewerbeflächen sowie den 
Verkehrsachsen finden sich auch durch Landwirtschaft beeinflusste sowie wasser- 
und waldgeprägte Nutzungstypen. Dieses Gefüge ist für viele Städte am Rand des 
Ballungsgroßraums Ruhrgebiet typisch. Durch die spezifischen Nutzungen sind die 
ursprünglichen abiotischen und biotischen Standortfaktoren entscheidend verändert 
worden. 
Abiotische und biotische Faktoren stehen in ihrem Wirkungsgefüge in unmittelba-
rem Zusammenhang. Sie bilden eine funktionale Einheit, in der die Veränderung 
auch nur eines Faktors weitreichende, oft kaum vorhersehbare Auswirkungen ha-
ben kann. 
In einem anthropogen geprägten Raum wie diesem, dominieren weitgehend tech-

nische Strukturen und Prozesse. Fast 
alle Eingriffe haben neben dem beab-
sichtigten Ergebnis, z.B. eine Bebau-
ung, eine Vielzahl von nicht beab-
sichtigten Wirkungen, z.B. verminderte 
Grundwasserneubildung, Bodenver-
dichtung sowie nicht erwartete und 
teilweise kaum vorhersehbare Neben-
wirkungen (Zeit, offenes System)14. 
 

Abb. 2: Ökologische Faktoren in den Städten15 
 
Zur Abschätzung der möglichen Folgen bei einem durch den Neubau der A 52 in 
der Trasse der B 224 sowie durch den Neubau einer Versatzvariante verursachten 
Eingriff ist die sorgfältige Analyse der bestehenden abiotischen und biotischen 
Standortverhältnisse notwendig. 
In den folgenden Kapitel 2.2 bis 2.9 werden die einzelnen planungsrelevanten Um-
weltfaktoren erfasst und bewertet. 
Nach kurzer Einführung in das jeweilige Thema, Erläuterung der Funktionen des 
betreffenden Schutzgutes, erfolgt eine Beschreibung der Verhältnisse im Untersu-
chungsraum sowie unter Angabe von Kriterien die Funktionsbewertung. 

                                                      
14 H. Sukopp. 1984: Geschichte der Vegetation aus: Naturraum Menschenlandschaft. Verlag: Meyster 
15 E. und L. Jedicke. 1992: Farbatlas Landschaften und Biotope Deutschlands, Ökologische Faktoren 

in den Städten nach Sukopp aus Plachter. Stuttgart 
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2.2 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Da der Mensch als Bestandteil der Umwelt in vernetzte Systeme eingebunden ist, 
werden die für seine Lebensbedingungen relevanten Kriterien  als Werthintergrund 
bei der Betrachtung der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaft so-
wie Tier- und Pflanzenwelt grundsätzlich mit berücksichtigt. 
Ansonsten zielt die Betrachtung des Schutzgutes Menschen insbesondere mit der 
Neufassung des UVPG (2005) vorrangig auf gesundheitsrelevante Aspekte ab. 
Diese werden hier in Zusammenhang mit den Daseinsgrundfunktionen Wohnen, 
Arbeiten, Kommunikation, in Gemeinschaft leben, Bildung, Versorgung und Erho-
lung gebracht, welche ihren unmittelbaren räumlichen Bezug überwiegend in den 
Siedlungen, hinsichtlich der Erholungsfunktion aber auch im Freiraum haben. 
Eine besondere Bedeutung für die Gesundheit, die Lebensqualität und das Wohl-
befinden des Menschen kommt den bewohnten Siedlungsbereichen (als primären 
Aufenthaltsorten) mit ihrem näheren Umfeld, das für wohnungsnahe Nutzungsan-
sprüche zur Verfügung steht, zu. Daher ist die Wohn- und Wohnumfeldfunktion als 
ein wesentliches wertgebendes Kriterium für das Schutzgut Menschen einschließ-
lich der menschlichen Gesundheit zu betrachten, wobei auch solche Flächen zu be-
rücksichtigen sind, die für künftige Wohn- und Wohnumfeldnutzungen vorgehalten 
werden. 
Zur Beurteilung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion im UR sind eine Beschreibung 
der Siedlungsstruktur und der Struktur siedlungsnaher Freiräume, eine funktions-
bestimmende Analyse der Siedlungsbereiche inkl. der Freiflächen mit Siedlungsbe-
zug sowie eine Erfassung der Vorbelastung des Siedlungsraumes notwendig. 
 
Aufgrund der Lage des Projektes im Ballungsraum hat im Hinblick auf die Erreich-
barkeit der erholungsrelevanten Flächen das Erschließungssystem eine besondere 
Bedeutung. In der Karte 7 �Mensch, Kultur- und Sachgüter� sind dementspre-
chend bedeutsame Elemente dieses Systems dargestellt, insbesondere soweit ein 
Bezug zur Achse der B 224 besteht. 
 
 
Wohnen und Wohnumfeld 
Der UR umfasst Bereiche der Gladbecker Stadtteile Butendorf und Mitte sowie der 
Gelsenkirchener Stadtteile Schaffrath und Buer. Charakteristisch für die Siedlungs-
struktur sind zusammenhängende Siedlungsflächen, überwiegend geprägt durch 
Einzelhausbebauung mit Hausgärten und einen hohen Anteil an Einfamilienhäu-
sern. Lediglich in der �Heege� besteht Streu- und Splitterbebauung, hier handelt es 
sich teils um landwirtschaftliche Betriebsstandorte mit Wohnfunktion, teils um reine 
Wohngebäude im Außenbereich. 
In den Randzonen der �Heege� liegen sowohl auf Gladbecker Seite im Westen, als 
auch auf Gelsenkirchener Seite im Osten reine Wohngebiete; eine Erweiterung ist 
in Gladbeck zwischen Nattbach und Wielandstraße geplant. Auf dieser Fläche sol-
len nach Darstellung des bereits rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 102 der 
Stadt Gladbeck Grundsätze des �Ökologischen Bauens� Berücksichtigung finden.  
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Das Sondergebiet der Fachhoch- und Berufsschule Gelsenkirchen im Nordosten 
stellt ebenfalls eine empfindliche Nutzung dar; die Darstellung des Gebietes im 
FNP der Stadt Gelsenkirchen geht über die heute genutzten Flächen hinaus. Eine 
Erweiterung innerhalb dieser Flächen ist also möglich. 
 
Auch entlang der A 2 liegen reine Wohngebiete. Eine besondere Empfindlichkeit 
besteht in diesem Korridor auch hinsichtlich der Sondergebiete Schule und Kinder-
garten. 
 
Im Korridor der B 224 befinden sich neben reinen Wohngebieten auch Gebiete mit 
einer gemischten Nutzungsstruktur. Mischgebiete, in denen das Wohnen über-
wiegt, werden wie reine Wohngebiete eingestuft. Kleinere Arrondierungen von 
Wohnbauflächen sind im Korridor der B 224 geplant. 
 
Für den Stadtteil Butendorf stellt die B 224 insbesondere in den Einschnittslagen. 
eine Zäsur zur Stadtmitte dar. Lärmschutzwände sowie die Bergehalden verstärken 
die Trennungswirkung der Straße. Die bestehende Zäsur ist zum Einen visueller 
Natur, zum Anderen bezieht sie sich auf funktionale Verknüpfungen. Heute ist ein 
komfortables Queren der B 224 zwischen den Wohngebieten von Butendorf und 
der Stadtmitte im Bereich der bestehenden Einschnittslage lediglich über die kreu-
zenden Horster Straße und Grabenstraße / Landstraße möglich.  
 
Neben den privaten Freiräumen innerhalb der Siedlungsbereiche haben die zahl-
reichen Kleingärten und Grabelandflächen besondere Bedeutung für die Erholung 
im direkten Wohnumfeld. 
 
 
Funktionsbewertung 
Abweichend von den beim Orts- und Landschaftsbild zu Grunde gelegten Kriterien 
zur Gestaltqualität, ergibt sich die Empfindlichkeit beim Wohnen schon allein aus 
der Situation heraus, dass ein Verlust wohnbaulicher Nutzung durch Flächeninan-
spruchnahme nicht ohne weiteres an anderer Stelle �kompensiert� werden kann. 
Daneben spielen "gesundheitliche" Faktoren für die Lebens- und Wohnqualität eine 
große Rolle. Unterstellt wird dabei, dass mit einem Straßenbauprojekt eine Verän-
derung der Emissionen einhergeht. 
 
Aus den planungsrelevanten Richt- und Grenzwerten zum Lärm lässt sich die Emp-
findlichkeit der einzelnen Baugebietstypen ableiten. 
Herangezogen werden hierzu die Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz 
im Städtebau) sowie die in § 2 der 16. Bundes-Immission-sschutzverordnung (16. 
BImSchV � Verkehrslärmschutzverordnung) aufgeführten Immissionsgrenzwerte 
für bestimmte Baugebietskategorien gem. Baunutzungsverordnung .  
 
Die Orientierungswerte nach DIN 18005 sind insbesondere im Hinblick auf den in 
der Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 
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Bundes (VLärmSchR) enthaltenen Planungsgrundsatz �die Vermeidung von Lärm 
ist bei der Planung im Sinne des für den Immissionsschutz geltenden Vorsorge-
grundsatzes (z. B. § 50 BImSchG) zu berücksichtigen�, in der Planungsstufe der 
UVU von Bedeutung.  
 
Baugebietstyp Orientierungswerte nach 

DIN 1800516 
tags                     nachts 

Immissionsgrenzwerte 
16. BImSchV17 

tags                    nachts 

Bedeutung 
Empfindlichkeit 

Reines Wohn-
gebiet 

50 40 59 49 sehr hoch 

Allgemeines 
Wohngebiet 

55 45 59 49 sehr hoch 

Mischgebiet 
60 50 64 54 

sehr hoch �  
mittel* 

Kerngebiet 
65 44 64 54 

sehr hoch �  
mittel* 

Gewerbegebiet 
65 55 69 59 

sehr hoch �  
mittel* 

Industriegebiet, 
Ver- und Ent-
sorgungsanla-
gen 

- - 69 59 gering 

Sondergebiet - 
Schule 

45-65 35-65 57 47 sehr hoch 

öffentliche 
Grünflächen 

55 55   hoch 

Tab. 3: Funktionsbewertung - Wohnen und Wohnumfeld (* je nach Anteil Woh-
nen) 

 
Als Flächen sehr hoher Bedeutung sind demnach all diejenigen Gebiete anzuse-
hen, in denen eine große Zahl von Menschen ihren ständigen Wohnsitz haben, de-
ren Gesundheit und Wohlbefinden von Wirkungen des Straßenbaus direkt und 
kontinuierlich betroffen wird. Dies betrifft weiterhin auch das Sondergebiet Schule, 
da hier Kinder als besonders sensible Bevölkerungsgruppe den verkehrsbedingten 
Belastungen ausgesetzt sind. 
Einzelhäuser und -höfe besitzen aufgrund ihrer geringeren Einwohnerzahlen ge-
genüber Wohngebieten eine relativ geringere Bedeutung, obwohl sie durch den 
Straßenbau ebenso gestört werden. Sie werden daher in die Kategorie hoher Be-
deutung eingeordnet. Ebenfalls hohe Bedeutung haben Kleingarten- und Sportan-
lagen sowie öffentliche Grünflächen im direkten Wohnumfeld. 
 
Aufgrund einer im Vergleich zu Wohngebieten deutlich geringeren Empfindlichkeit 
haben die Gewebegebiete nur eine mittlere Bedeutung. Je nach Anteilen der 
Wohnnutzung findet eine entsprechend höhere Einstufung statt. 
 
 

                                                      
16  Deutsche Norm. 1987: DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau.Berlin 
17  Bundesrat. 1989: Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

- Lärmschutzverordnung - 16. BImSchV. Bonn 
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Erholungsnutzung 
Erholung im umfassenden Sinn der Rekreation dient der Sicherung bzw. Weiter-
entwicklung der geistigen und körperlichen Potentiale des Menschen. Die Erholung 
kann gezielt oder spontan, sowohl in der Freizeit als auch im Berufsalltag z.B. auf 
dem Weg von und zur Arbeit erfolgen. Daraus ergeben sich vielfältige Anforderun-
gen an ein entsprechendes Angebot an Erholungsflächen und -einrichtungen. Ein 
differenziertes Wegenetz, die Anbindung an die öffentliche Verkehrsinfrastruktur 
sowie die Ausstattung mit Zielpunkten sind wichtige Voraussetzungen für die Leis-
tungsfähigkeit einer Landschaft für die Erholung, die durch zentrale Einrichtungen 
zur sportlichen Betätigung ergänzt werden kann. 
 
Der UR tangiert eine Reihe von Freiräumen, die sich aufgrund ihrer Ausstattung 
und Größe für die landschaftsbezogene Erholungsnutzung eignen. Zu nennen sind 
der Wittringer Waldpark, die Hülser Heide, die Historische Kulturlandschaft im Pel-
kumer Feld sowie die Flächen zwischen Butendorf und Schaffrath, die �Heege�, 
und insgesamt der "Grünzug Ost". 
 
Die Freizeit-, Sport- und Erholungseinrichtungen im UR finden sich zum einen mit 
dem Freibad am Rande des Wittringer Waldes und zum anderen mit einigen 
Sportplätzen im Bereich des Freiraumes zwischen Butendorf und Schaffrath. Auf 
Gladbecker Stadtgebiet ist das der Sportplatz an der Behmerstraße sowie ein klei-
ner Tennisplatz am Ende der Wielandstraße. Auf Gelsenkirchener Stadtgebiet sind 
das der Sportplatz an der Gecksheide sowie an dem Standort der Fachhoch- / Be-
rufsschule. 
 
Die Radwanderkarte für den Kreis Recklinghausen18 weist in der Linie der B 224 
von der Emscher über die Schützenstraße in Richtung Gladbecker Innenstadt ei-
nen ausgebauten Radweg aus. Vor der Anschlussstelle Essen / Gladbeck ver-
schwenkt dieser heute in Gewerbegebiet Brauck und schließt über die Phönixstra-
ße wieder an die B 224 und nachfolgend an die Schützenstraße an. Diese straßen-
begleitende Wegeverbindung ist aufgrund ihrer hohen Lärm- und Abgasbelastung 
wenig frequentiert. 
Der R10 sowie der R25 verlaufen durch den Wittringer Waldpark19. Eine der bei-
den Verbindungen quert die B 224 im Bereich der Fußgängerbrücke Erlengrund 
und verläuft dann über die Ringeldorferstraße und die Claesdelle in Richtung Os-
ten. 
Ergänzt wird das Rad- und Fußwegesystem von einigen kommunal ausgewiesenen 
Wegen. 
 
 
 

                                                      
18 Kommunalverband Ruhrgebiet. 1988: Radwanderkarte für den Kreis Recklinghausen 1:50.000. 2. 

Auflage. Essen 
19 Kommunalverband Ruhrgebiet. 1999: Emscher Park Radweg Erlebnistouren im Herzen des Ruhr-

gebietes. Essen 

Erholungsräume 

Infrastruktur-
einrichtungen 

Wegenetz 
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Funktionsbewertung 
Die Erholungseignung eines Raumes wird im wesentlichen durch seine Freiraum-
qualität bestimmt, die sich zum einen aus den natürlichen Gegebenheiten, wie aus-
geprägtem Relief und landschaftlicher Vielfalt, zum anderen aus der infrastrukturel-
len Ausstattung wie der Nutzbarkeit der Freiräume, speziellen Freizeitangeboten, 
Sehenswürdigkeiten und der Erschließung ableiten lässt. 
Die besondere Bedeutung des Orts- und Landschaftsbildes wird im Kapitel 2.7 nä-
her erläutert. Bei der Betrachtung der Erholungsnutzung stehen hier infrastrukturel-
le Voraussetzungen im Vordergrund. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
Wahl des Freiraumes für Freizeitaktivitäten natürlich auch von ästhetischen Vor-
stellungen bestimmt wird. 
Der Untersuchungsraum tangiert eine Reihe von Freiräumen, die sich aufgrund ih-
rer Ausstattung und Größe für die Erholungsnutzung eignen. Einen besonderen Er-
holungsschwerpunkt von regionaler Bedeutung bildet der Komplex des Wittringer 
Waldes mit dem Wasserschloss und vielfältigen Freizeit- und Sportangeboten. 
Die Hülser Heide ist insbesondere für die "ruhige" Erholung von hoher Bedeutung. 
Hier dominiert der Waldcharakter. Kleinere Lichtungen sind mit Sitzmöglichkeiten 
bestückt. Die Hülser Heide wird als lokales Erholungsgebiet eingestuft. 
Auch die landwirtschaftlich genutzten Räume eignen sich aufgrund ihrer Ausstat-
tung und Größe für die Erholungsnutzung. Das Pelkumer Feld und die Ellinghorster 
Halde sind im Rahmen der Planungen zum �Grünzug C� erschlossen und an ein 
übergeordnetes Wegesystem angebunden worden. Die historische Kulturland-
schaft zwischen Butendorf und Schaffrath stellt zwar landschaftlich eine abwechs-
lungsreiche Kulisse dar. Die besonders reizvollen, mit Alleen begleitenden Wege-
verbindungen werden jedoch zu einem großen Teil auch durch den Kraftfahrzeug-
verkehr genutzt. Lediglich ein separater Radweg verläuft parallel zur Neidenbur-
gerstraße auf die Fachhochschule zu. Wegen der werktags erheblichen Störung 
durch den Verkehr wird dieser Bereich zwischen Butendorf und Schaffrath trotz 
seiner grundsätzlich hohen Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung in 
der Bewertung heruntergestuft. 
Freiräume ohne Erschließung sind für die Erholungsnutzung von nachrangiger Be-
deutung. Dies können auch Flächen sein, die aufgrund der umliegenden Nutzun-
gen, hier oftmals Straßen, von dem gesamtlandschaftlichen Zusammenhang abge-
bunden sind. 
 
 
Verkehr 
Der Binnenverkehr zwischen den Städten und Stadtteilen verläuft neben dem Indi-
vidualverkehr auch über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und zum 
Teil über den Fuß- und Radverkehr (siehe auch Erholung). 
Auf der B 224 verkehrt heute die Buslinie 188 Essen / Gladbeck20, die dann in die 
Schützenstraße einschwenkt. Weitere Nord-Südverbindungen erfolgen über die 
Horster Straße mit den Buslinie CE56, 253 und 259 sowie die Linie 257 über die 

                                                      
20  VRR. 2005: Linienplan Homepage VRR 



UVS zum Neubau der A 52  
zwischen der AS Essen / Gladbeck  
und der AS Gelsenkirchen Buer / West 

 
Raumanalyse 

 

Davids, Terfrüchte + Partner 25 
 

Grabenstraße in Richtung Gelsenkirchen. Zudem quert die Busverbindung nach 
Butendorf über die Grabenstraße die B 224. Die Verbindung zwischen Gladbeck 
und Gelsenkirchen Buer erfolgt auf den Landesstraßen L 620 und L 511 über die 
Buslinie CE91. Zudem quert die Regionalbahnstrecke mit der Linie RB43 (Strecke 
25 von Dorsten nach Wanne-Eickel) den UR. 
 
Als Vorbelastungen, die sowohl das Wohnen als auch die Erholung betreffen, sind 
neben den gewerblichen und industriellen Immissionen vor allem Lärm- und 
Schadstoffimmissionen des vorhandenen Straßennetzes relevant. Insbesondere im 
Nahbereich der Hauptverkehrsstraßen, insbesondere der hoch belasteten Auto-
bahn A 2 und der Bundesstraße B 224 sowie der Landesstraßen und innerstädti-
sche Hauptverkehrsstraßen, werden angrenzende Nutzungen erheblich beeinträch-
tigt. 
 
Die Streckenbelastungen der B 224 sowie der A 2 für das Jahr 2003 stellt die fol-
gende Tabelle dar. 
 

Streckenabschnitte der B 224 
(von Süden nach Norden) 

Analyse 2003 
WTV Kfz / 24 h 

von der Straße Im Gewerbepark bis zur A 2 29.500 

nördlich der A 2 bis zur Schützenstraße 39.000 

nördlich der Schützenstraße 33.500 
A 2  

östlich der B 224 75.300 

westlich der B 224 92.700 

Tab. 4: Verkehrsbelastung Ist-Zustand 21 
 
Obwohl in Teilabschnitten der B 224 im Bereich Gladbeck Lärmschutzanlagen be-
stehen, werden die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte (16. BImSchV) für Wohn-
gebiete derzeit nicht eingehalten. Die Ursachen hierfür liegen zum Einen in der 
nach den niedrigeren Lärmsanierungsgrenzwerten vorgenommenen Dimensionie-
rung der Lärmschutzwände sowie der nicht durchgehenden Abschirmung im Be-
reich von Kreuzungen und Einmündungen. Zum Anderen sind hierfür die angestie-
genen Verkehrsbelastungen sowie, den Verkehrsfluss hemmende und die Beein-
trächtigungen erhöhenden Widerstände im Streckenverlauf der B 224 (plangleiche 
Kreuzungen, Einmündungen, Lichtsignalanlagen) verantwortlich. 
 
Aktuelle Informationen, d. h. Ergebnisse von Messungen über bestehende Luft-
schadstoffbelastungen liegen für Gladbeck nicht vor. Insofern können Rückschlüs-
se auf die derzeitige Belastung lediglich auf Grundlage einer Auswertung der dem 
Plangebiet nächstgelegenen Messstationen sowie von Messstationen an vergleich-
bar hoch belasteten Straßen gezogen werden. Dies sind die Messstationen des 

                                                      
21 Ingenieurgesellschaft Stolz. 2005: Verkehrsuntersuchung für den Bau der A 52 zwischen dem Au-

tobahnkreuz Essen-Nord und der Anschlussstelle Gelsenkirchen Buer / West. Kaarst 

Vorbelastungen 

Lärm 

Luftschadstoffe 
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Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen in Bottrop, Essen-Vogelheim und Gel-
senkirchen sowie die Straßenmessstationen Essen-Gladbecker Straße (VEAE), 
Essen-Hombrucher Straße (VEFD) und Essen-Ost (VESN). 
 

Immissionsbelastung 200522 im Verhältnis zu den EU-Grenzwerten  
I1 = Jahresmittelwert 

 Stickstoff-
dioxid 

PM10 
(Feinstaub) 

Schwefel-
doxid 

Blei im 
PM10 

Benzol 
(passiv) 

 I1 [µg/m‡] I1 [µg/m‡] I1 [µg/m‡] I1 [µg/m‡] I1 [µg/m‡] 

BOTT 32 30 15 0,03 2,4 

EVOG 33 28 7 - 1,4 

GELS 32 27 7 0,02 1,5 

VEAE 51 36* - - 2,9 

VEFD 56 34* - - 1,9 

VESN 44 29 7 0,02 2,0 

EU-Grenzwerte 40 40 20 0,5 5 

Einzuhalten ab 2010 2005 19.07.01 2005 2010 

Toleranzmarge 2000 60 48 20 1,0 10 

Tab. 5: Immissionsbelastung: Auswertung ausgewählter Stationen des LUA 
 (* Überschreitung der Tagesmittelwerte > 35 mal) 
 
Legt man als Kriterium für die Beurteilung der Gesamtbelastung (als der Summe 
von Hintergrund- und Zusatzbelastung) im UR die Grenzwerte der fortgeschriebe-
nen 22. Bundesimmissionsverordnung (BImSchV) zu Grunde, zeigt der Vergleich 
mit den von den Messstationen im Umfeld ermittelten Werten, dass gegenwärtig 
die Immissionsgrenzwerte für die Schadstoffe Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, 
Benzol und Blei wohl auch im UR eingehalten werden. 
Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden erfah-
rungsgemäß am ehesten bei Stickstoffdioxid (NO†) und Feinstaubpartikeln (PM10) 
erreicht. Dies belegen auch die Messergebnisse der Stationen im Umfeld. Betrach-
tet man die Werte der verfügbaren Messdaten der nächstgelegenen Stationen, ins-
besondere der Stationen Bottrop und Gelsenkirchen, ist anzunehmen, dass auch 
im Untersuchungsgebiet bereits heute für diese Schadstoffkomponenten ein hohes 
Belastungsniveau besteht. 
 
Neben den hohen Lärm- und Abgasimmissionen im Nahbereich der Hauptver-
kehrsstraßen stellt für die freiraumbezogene Erholung auch die Barrierewirkung der 
Straßentrassen eine erhebliche Vorbelastung dar. 

                                                      
22  Landesumweltamt NRW. 2006: Jahreskenngrößen 2005 nach EU-Luftqualitätsrichtlinie Homepage 

des LUA. Essen 
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2.3 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Den gesetzlichen Hintergrund zur Erfassung der Tier- und Pflanzenwelt sowie der 
biologischen Vielfalt als Schutzgut gemäß § 2 UVPG bildet im Grundsatz das Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG), aus dessen § 1 sich ableitet, dass Natur und 
Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wie-
der herzustellen sind, dass die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebens-
stätten und Lebensräume auf Dauer gesichert ist. 
Besonders berücksichtigt werden gemäß § 10 (2) Nr. 11 BNatSchG streng ge-
schützte Arten und gesetzlich geschützte Biotoptypen gemäß § 62 Landschaftsge-
setz Nordrhein - Westfalen (LG NW) sowie Schutzgebiete, die zum Schutz der Tier- 
und Pflanzenwelt ausgewiesen wurden (hier Naturschutzgebiete). 
 
 
Die Stadt als Lebensraum für Flora und Fauna 
Die Bedeutung von Stadtbiotopen bzw. Biotopen im Stadtgebiet wird kontrovers 
diskutiert. Trotz der negativen anthropogenen Wirkungen auf Flora und Fauna fin-
den sich in den Städten vielfach eigenständige, zum Teil sogar schutzbedürftige 
(RL) Lebensgemeinschaften. 
Grund dafür sind die oft im Umland fehlenden Lebensräume, welche bei einem ho-
hen Grad an intensiver land- und forstwirtschaftlicher Nutzung ge- bzw. zerstört 
wurden. Vor allem die Randbereiche der Städte bieten der Flora (oftmals auch 
fremdländischen Arten) und Fauna Ersatzstandorte (Sukzession auf Gleisanlagen, 
Deponien, diversen Brachen), auf denen sich neue Lebensgemeinschaften entwi-
ckeln. 
Neben der historischen Kulturlandschaft (Landwirtschaft / Wald), sind im Untersu-
chungsraum eine Reihe von Sekundärstandorten (Bergehalden Gladbeck, Ruder-
algebiet Bloomsfeld) zu finden, die eine hohe Bedeutung als Lebensraum für die 
Flora und Fauna aufweisen. 
 
 
Bestandserfassung 
Zur Erfassung der Nutzungen und Vegetationsverhältnisse erfolgte eine flächende-
ckende Kartierung der Nutzungs- und Biotoptypen (vgl. hierzu Karte 1 - Realnut-
zung und Biotoptypen). 
Die Grundlageninformationen zur Flora und Fauna wurden auf der Basis bereits 
vorliegender Daten (aus anderen Gutachten, aus den Planungen zum Regionalen 
Grünzug C, den Landschaftsplänen und dem Biotopkataster der LÖBF) ab 2002 er-
fasst und während der Bearbeitung immer wieder fortgeschrieben. Eigene Untersu-
chungen zu Flora und Fauna sind im Rahmen der UVS nicht durchgeführt worden. 
Aktualisierungen und Ergänzungen zur Bestandssituation aufgrund in der Örtlich-
keit festgestellter Veränderungen mit den entsprechenden Veränderungen der 
Wertigkeit einzelner Flächen erfolgten bis in die Endphase der Bearbeitung der vor-
liegenden Untersuchung in 2006. 
Die Darstellung und Bewertung des Schutzgutes erfolgt in Karte 2 - Lebensräume, 
Flora und Fauna sowie im Anhang 1. 
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Funktionsbewertung 
Zu beurteilen ist hier die Qualität von Biotoptypen sowie Biotopkomplexen hinsicht-
lich ihrer Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna. 
 
Mit der Lebensraumfunktion einer Fläche ist ihre Eignung gemeint, die Rahmenbe-
dingungen für das Vorkommen von Tieren und Pflanzen zu bieten. Dabei kann sich 
die Lebensraumfunktion gegebenenfalls auch auf die Eignung als saisonal oder 
"nutzungsbedingt" begrenzter Aufenthaltsraum (Winterquartier, Brutrevier, Nah-
rungshabitat) beschränken. Die Leistungsfähigkeit einer Fläche als Lebensraum ist 
abhängig von ihrer Vielfalt, Flächengröße, Natürlichkeit sowie der räumlichen und 
zeitlichen Ersetzbarkeit. Weitere Aspekte sind die Seltenheit sowie der Grad der 
Gefährdung eines Biotoptyps. 
 
Einer Fläche kann - unabhängig von ihrer Lebensraumfunktion - eine Bedeutung 
für den Naturschutz zukommen, wenn sie Tieren oder Pflanzen ermöglicht, von ei-
nem (Teil-) Lebensraum zu einem anderen zu gelangen und so dem Mobilitätsbe-
dürfnis zum Zwecke der Nahrungssuche, der Vermehrung oder der (Wieder-) 
Verbreitung von Arten dient. Um diesen Zweck erfüllen zu können, muss die Fläche 
zwar ein Mindestmaß an Lebensmöglichkeiten bieten, jedoch nicht die gleiche Qua-
lität haben wie Dauerlebensräume. Dies können Korridore sein, die zwei Flächen 
direkt verbinden oder aber Trittsteine, die ein zeitlich und räumlich begrenztes Zwi-
schenglied zwischen Hauptbiotopen darstellen (z.B. Rastplatz zwischen Sommer- 
und Winterquartier). 
 
Flächen können nicht nur dann schutzwürdig sein, wenn sie bereits aktuell eine ho-
he Lebensraumqualität aufweisen. Flächen, die sich in besonderer Weise für die 
Entwicklung hochwertiger Biotope eignen, und / oder bereits dafür vorgesehen sind, 
sind als potentiell hochwertige Lebensräume zu betrachten. Dies betrifft vor allem 
die zu renaturierenden Gewässerabschnitte im Untersuchungsraum (siehe auch 
Punkt 2.5). 
 
Als Biotopkomplexe wurden Landschaftsausschnitte mit unterschiedlichen Biotopen 
erfasst, die in einem funktionalen und räumlichen Zusammenhang stehen. Oftmals 
orientierte sich die Begrenzung eines Biotopkomplexes an einem Strukturwechsel, 
an Bebauungsstrukturen oder an anderen starken baulichen Zäsuren in der Land-
schaft. Für einzelne Komplexe lagen über die Biotoptypenkartierung der LÖBF, o-
der über die Landschaftspläne oder andere Gutachten im Untersuchungsraum 
Aussagen vor, die in die Gesamtbewertung mit aufgenommen sind (siehe Anhang 
1). 
 
 
 
 
 
 

Lebensraumfunktion 

Biotopverbundfunktion 

Biotopentwicklungs-
funktion 

Gesamtwert des  
Biotopkomplexes 
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sehr hohe  
Bedeutung 

hohe  
Bedeutung 

mittlere  
Bedeutung 

nachrangige  
Bedeutung 

� ältere Waldflächen 
� Feldgehölz Dicke-

rot 
� Ellinghorster Hal-

de - Komplex 5 
� Halde Rheinbaben  
� Hülser Heide - 

Komplex 11 
� NSG Ruderalge-

biet Bloomsfeld 
[Teile des Kom-
plexes 9] 

� NSG Nattbach, 
nördlicher Ab-
schnitt des Ba-
ches inkl. Uferge-
hölze 

� Graben südl. Heir-
kamp inkl. Uferge-
hölze [§ 62-Biotop] 

� Röhrichtbestände 
[§ 62-Biotop] 

� �Neuanpflanzung� 
Wald [ca. 15a] 

� Feldgehölze 
� mehrreihige He-

cken 
� größere Baum-

gruppen [je nach 
Umgebung] 

� Alleen [je nach Al-
tersstruktur] 

� Obstbäume  
� Weidengebüsche, 

großflächig, feucht 
� Nass- und 

Feuchtgrünland 
� Teiche 
� Bach unverbaut 
� Graben [je nach 

Umfeld] 
� Komplexe mit er-

höhter Empfind-
lichkeit 1a / 1b / 4 
/ 9 / 12 

� Gebüsch 
� kleinere Baumgruppen, -

reihen, Einzelbäume 
� schmale Hecken 
� Neupflanzung Allee 
� Grünland, -brache [je nach 

Umgebung] 
� Fließgewässer [Komplex 1a/b] 

sowie angrenzende Böschun-
gen - aufgrund ihres Entwick-
lungspotentials 

� Graben [je nach Umfeld] 
� Acker - Komplexe 4 / 9 / 10 / 

12 / 13 
� Kleingärten 
� Siedlungs-, Gewerbe- und In-

dustriebrachen (je nach Größe 
und Umgebung) 

� gut strukturierte Gärten inner-
halb der Siedlungsfläche 

� bereits verbuschte Brachflä-
chen 

� Flächen für Regenwasserver-
sickerung (extensive Pflege) 

� Grünland, -
brache, insbe-
sondere Rest-
flächen 

� Ackerflächen, 
insbesondere 
Restflächen 

� Grünflächen 
[Sportanlagen, 
Grabeland] 

� Straßenrän-
der, Raine, 
Siedlungs-, 
Gewerbe- und 
Industriebra-
chen [insbe-
sondere Rest-
flächen] 

� Siedlungsflä-
chen 

 

Tabelle 6: Funktionsbewertung - Biotoptypen / Biotopkomplexe  
  (siehe auch Anhang 1) 
 
In Bereichen zusammenhängender Biotopkomplexe wird aufgrund der im Zusam-
menhang zu sehenden Lebensraumbedeutung auch den ansonsten nachrangig 
oder mittel zu bewertenden Biotoptypen eine erhöhte Empfindlichkeit und damit ei-
ne mittlere bis hohe Bedeutung zu erkannt. 
 
Die Aufnahme der Biotoptypen erfolgte in Anlehnung an die LÖBF-
Biotopkartierung NW-Methodik und die Arbeitsanleitung zur Kartierung im besiedel-
ten Bereich mit einer Kartierungstiefe im gewählten Darstellungsmaßstab (1:5.000). 
Sehr kleinflächige Biotopstrukturen konnten daher in der Regel nicht kartiert wer-
den. Ausnahmen bilden bedeutende, aber kleine Einzelstrukturen (wie Gehölzstruk-
turen, Einzelbäume) die überzeichnet dargestellt sind. Dies ermöglicht eine flä-
chendeckende Einschätzung des UR hinsichtlich seiner Bedeutung als Lebens-
raum für Flora und Fauna. 
 
Wald 
Die Waldflächen im UR, Bergehalden Gladbeck, Teile des Wittringer Waldes, die 
Hülser Heide sowie kleinere Waldflächen im Bereich der Anschlussstelle Gelsen-
kirchen Buer / West und südlich der A 2 sind Laubmischwälder, die nach Haupt-
baumarten unterschieden wurden. 
Auf den Bergehalden sind 60-90jährige Robinienwälder zu finden. In dem kleinen 
Bereich des Wittringer Waldparks, der in den Untersuchungsraum hineinragt sowie 




